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Strafvollzugsreform in der Schweiz
Von C. Sacchetto, Liestal

Unsere Leser haben in der Mai-Nummer den Artikel
«St. Gallische Strafvollzugsprobleme» beachtet.

Wir freuen uns, nachstehend das Problem in seiner
ganzen Breite aufrollen und eine Uebersicht über die
ins Auge gefassten Lösungsmöglichkeiten geben zu
können. Bed.

Mit der Einführung des Schweizerischen
Strafgesetzbuches am 1. Januar 1942 hat sich auch der
Strafvollzug grundlegend geändert und ist vom
reinen Vergeltungsprinzip zum Erziehungsprinzip
übergegangen. So wird in Art. 37 StGB festgelegt:
«Der Vollzug der Zuchthaus- und Gefängnisstrafe
soll erziehend auf den Gefangenen einwirken und
ihn auf den Wiedereintritt in das bürgerliche
Leben vorbereiten».

Die Erziehung krimineller Menschen zu
gesellschaftlichen Staatsbürgern kann selbstverständlich
nur innerhalb bestimmter Grenzen und unter
Voraussetzungen erfolgen. Die erzieherische
Atmosphäre in einer Strafanstalt darf die Wiedereingliederung

nicht zum voraus verunmöglichen oder
beeinträchtigen. Der Gesetzgeber hat deshalb eine

Trennung der einzelnen Gefangenenkategorien
vorgesehen und beispielsweise in Art. 35 StGB
umschrieben:

«Die Zuchthausstrafe wird in einer Anstalt
oder Anstaltsabteilung vollzogen, die ausschliesslich

diesem Zwecke dient.»
Auch der Massnahmenvollzug (Verwahrung,

Arbeitserziehung, Versorgung) soll nach dem Gesetzgeber

in besonderen Anstalten oder Anstaltsabteilungen

durchgeführt werden, damit eine Trennung
im Vollzug der einzelnen Massnahmen erreicht
wird. Die Erkenntnis, wonach ein Krimineller
einer Gefangenenkategorie in seinem Charakter
nicht unbedingt schlechter sein muss als ein
Gefangener einer andern Kategorie, hat in der Praxis

zu einer weitgehenden Vermischung der
einzelnen Gefangenenkategorien geführt, und die
Gefangenen werden in unseren Anstalten meist nur
während der Ruhe- und Nachtzeit getrennt gehalten.

Die Praktiker des Anstaltswesens messen
denn auch dieser Trennung allgemein weniger
Bedeutung zu und verlangen vielmehr eine strikte
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